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Öffentliche Bekanntmachung 
 

3. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der 

Stadt Lippstadt 
-Friedhofssatzung- 

 
vom 01. Juni 2010 

 
Der Rat der Stadt Lippstadt hat aufgrund von § 4 des Bestattungsge-
setzes NRW und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 
(GV NRW S. 950) am 31.05.2010 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
§ 7 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

 
(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bedürfen 

Steinmetze, Bildhauer und Bestatter für ihre gewerbliche Tätig-
keit auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende müssen ihre 
Tätigkeit auf dem Friedhof der Friedhofsverwaltung anzeigen. 

 
(2) Auf ihren Antrag hin werden nur die in Abs. 1 Satz 1 genannten 

Gewerbetreibende zugelassen, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuver-

lässig sind.  
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei An-

tragstellern des handwerksähnlichen Gewerbes) ihre Ein-
tragung in das Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung 
nachweisen oder die selbst oder deren fachliche Vertreter 
die Meisterprüfung abgelegt haben oder die über eine 
vergleichbare Qualifikation verfügen.  

 
 

§ 2 
 

§ 7 Abs. 4 wird gestrichen und die folgenden Absätze werden fortlau-
fend neu nummeriert. 
 

 



§ 3 
 

§ 25 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigen 
sind die Grabmale nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks (Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grab-
malanlagen des Bundesinnungsverbandes des Deutschen 
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks, in der jeweils 
gültigen Fassung) so zu fundamentieren und zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 
Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

 
 

§ 4 
 

§ 25 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleis-
ten. Die Mindeststärke der Grabmale beträgt ab 0,40 m - 1,00 m 
Höhe 0,14 m und ab 1,00 m - 1,50 m Höhe 0,16 m. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Juli 2010 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Be-
nutzung der Friedhöfe der Stadt Lippstadt -Friedhofssatzung- wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 



d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lippstadt, den 01. Juni 2010 

 
 
gez. Sommer 
(Bürgermeister) 
 


